
Bekanntmachung

Planfeststellung gemäß § 17

ff. Bundesfernstraßengesetz

(FStrG) i. V. m. § 72 ff. Hessi-

sches Verwaltungsverfah-

rensgesetz (HVwVfG)

Ersatzneubau der Talbrücke

Sechshelden imZuge der A 45

von Betr.-km 132,600 bis

Betr.-km 134,775 in der Ge-

markung Sechshelden der

Stadt Haiger

Anhörungsverfahren zur 1.

Planänderung

Hessen Mobil -Straßen- und

Verkehrsmanagement Dillen-

burg- hat im Sommer 2017 die

Durchführung des Planfest-

stellungsverfahren für das

Bauvorhaben beantragt.

Für das Vorhaben besteht eine

Verpflichtung zur Durchführung

einer Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP) gem. § 5 des Ge-

setzes über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG).

Die ursprünglichen Planunter-

lagen für das Bauvorhaben la-

gen bereits vom 07. August bis

06. September 2017 in der

Stadt Haiger öffentlich zur Ein-

sichtnahme aus. Die Einwen-

dungensfrist endete am 06.

Oktober 2017.

NunmehrhatHessenMobil den

Plan geändert. Anlass, Zweck

und Art der 1. Planänderung er-

geben sich aus dem Erläute-

rungsbericht und den sonsti-

gen Planunterlagen.

Die Änderungen wurden imWe-

sentlichen notwendig wegen:

•Berücksichtigung der aktuali-

sierten Verkehrsuntersuchung

vom Januar 2018 mit Überar-

beitung der immissionstechni-

schen Untersuchungen sowie

der Luftschadstoffuntersu-

chungen.

•Daraus ergaben sich im Be-

reich der Gemeindestraßen

„Schlierberg“, „Hartstraße“

und „Brunkelstraße“ des Orts-

teils Sechshelden für vier wei-

tere Gebäude Anspruch auf

passiven Lärmschutz. Die

Lärmschutzwände bleiben al-

lerdings in ihrer Länge und Hö-

he unverändert.

•Die genannten Änderungen

führten auch zu einer Aktuali-

sierung der landespflegeri-

schen Unterlage.

•Auch wurde der UVP-Prüfka-

talog zur Anpassung an das ak-

tuelle UVPG ergänzt.

•DesWeiteren wurden Gutach-

ten zur Beurteilung der Betrof-

fenheit hinsichtlich der Auswir-

kungen des Bauvorhabens zu

den Themenfeldern der baube-

dingten Lärmemissionen und

der Verschattung eingeholt.

Einzelheiten sind den Planän-

derungsunterlagen zu entneh-

men.

Die technische Planung der

Strecke und des Brückenbau-

werkes ändern sich nicht. Es

werden durch die Änderung kei-

ne Grundstücke in Anspruch

genommen.

Wegen des Umfangs der Än-

derungen und im Hinblick auf

den nicht abschließend indivi-

duell bestimmbaren Kreis der

erstmals, zusätzlich oder stär-

ker als bisher durch die Ände-

rungen Betroffenen und zur Be-

teiligung der Öffentlichkeit zu

den Umweltauswirkungen des

geänderten Vorhabens erfolgt

eineergänzendeAuslegungder

vollständigen Planunterlagen,

in die die verfahrensgegen-

ständlichen Änderungen einge-

arbeitet wurden, zwecks Anhö-

rung der Öffentlichkeit zu den

Auswirkungen des geänderten

Vorhabens.

Die Änderungen in den Planun-

terlagen sind in der Farbe

„blau“ markiert.

Die Unterlagen der 1. Planän-

derung (5 Ordner mit Zeichnun-

gen und Erläuterungen) liegen

in der Zeit vom

10. September 2018 bis ein-

schließlich 09. Oktober 2018

im Rathaus der Stadt Haiger,

Zimmer Nr. 4.07 (4. Oberge-

schoss), Marktplatz 7, 35708

Haiger, während der Dienst-

stunden

Montag bis Mittwoch von 8.00

Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30

Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag

von8.00Uhr bis 12.00Uhr und

13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Frei-

tag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnah-

me aus.

Zudem werden der Inhalt die-

ser Bekanntmachung und die

Unterlagen zur 1. Planände-

rung sowie die ursprünglichen

Planunterlagen auf der Home-

page des Regierungspräsidi-

ums Gießen unter https://rp-

giessen.hessen.de/pres-

se/öffentliche-bekanntma-

chungen und auf dem UVP-Por-

tal des Landes Hessen

(https://www.uvp.ver-

bund.de/startseite) veröffent-

licht. Maßgeblich ist jedoch der

Inhalt der zur Einsicht ausge-

legten Unterlagen (§ 27a Abs.

1 HVwVfG, § 20 Abs. 2 Satz 2

UVPG).

•Jeder, dessen Belange durch

die Änderungen des Vorha-

bensberührtwerden, kannsich

bis einschließlich 09. Novem-

ber 2018 (maßgeblich ist der

Tag des Eingangs der Einwen-

dung, nicht das Datum des

Poststempels) bei der Anhö-

rungsbehörde, dem Regie-

rungspräsidium Gießen, De-

zernat 33, Landgraf-Philipp-

Platz 1-7, 35390 Gießen oder

bei der Stadtverwaltung Hai-

ger, Rathaus, Zimmer Nr. 4.07

(4. Obergeschoss), Marktplatz

7, 35708 Haiger, während der

Dienststunden schriftlich oder

zur Niederschrift äußern und

Einwendungen erheben.

Äußerungen und Einwendun-

gen müssen den geltend ge-

machten Belang und das Maß

der befürchteten Beeinträchti-

gungen erkennen lassen.

Es sind nur solche Äußerungen

und Einwendungen zugelas-

sen, die sich auf die antrags-

gegenständlichen Änderungen

des Plans beziehen. Abwei-

chend davon können sich Per-

sonen, deren Betroffenheit

sich als Folge der diesem Ver-

fahren zugrundeliegenden

Planänderungen erstmals er-

gibt, zur Planung insgesamt äu-

ßern und Einwendungen erhe-

ben. Soweit im bisherigen Ver-

fahren bereits Einwendungen

erhoben wurden, gelten diese

unverändert fort.

Mit Ablauf der oben genannten

Frist sind für die Dauer des Ver-

waltungsverfahrens alle Äuße-

rungen ausgeschlossen, die

nicht auf besonderen privat-

rechtlichen Titeln beruhen (§

21Abs. 4Satz 1UVPG). Die Äu-

ßerungsfrist gilt auch für sol-

che Einwendungen, die sich

nicht auf die Umweltauswirkun-

gen des geänderten Vorha-

bens beziehen (§ 21 Abs. 5

UVPG). Dies gilt auch für Stel-

lungnahmen von Vereinigun-

gen nach § 2 Abs. 1 Umwelt-

rechtsbehelfsgesetz (UmwRG)

sowie nach § 7 Abs. 6 UmwRG

i. V. m. § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1

UmwRG für Stellungnahmen

von Personen und Vereinigun-

gen nach § 61 Nr. 1 und Nr. 2

Verwaltungsgerichtsordnung

(VwGO).

Bei Einwendungen, die von

mehr als 50 Personen auf Un-

terschriftslisten unterzeichnet

oder in Form vervielfältigter

gleichlautender Texte einge-

reicht werden (gleichförmige

Eingaben), ist auf jeder mit ei-

ner Unterschrift versehenen

Seite ein/e Unterzeichner/in

mit Namen, Beruf und An-

schrift als Vertreter der übri-

gen Unterzeichner zu bezeich-

nen. Anderenfalls können die-

se Einwendungen unberück-

sichtigt bleiben (§ 17 Abs. 2

Satz 1 HVwVfG). Hierüber ent-

scheidet die zuständige Behör-

de nach pflichtgemäßem Er-

messen. Ferner kann die Be-

hörde gleichförmige Eingaben,

die die Angaben nach§17Abs.

1 Satz 1 HVwVfG nicht deutlich

sichtbar auf jeder mit einer Un-

terschrift versehenen Seite

enthalten oder dem Erforder-

nis des Abs. 1 Satz 2 nicht ent-

sprechen, unberücksichtigt

lassen (§ 17 Abs. 2 Satz 1

HVwVfG).

•Diese ortsübliche Bekannt-

machung dient auch der Be-

nachrichtigung der Vereinigun-

gen nach § 73 Abs. 4 Satz 5

HVwVfG von der Auslegung des

geänderten Plans.

•Die Anhörungsbehörde kann

von einer Erörterung im Sinne

des § 73 Abs. 6 HVwVfG und

des§18Abs.1Satz4UVPGab-

sehen (§ 17a Nr. 2 FStrG).

Findet ein Erörterungstermin

statt, wird er ortsüblich be-

kannt gemacht. Ferner werden

diejenigen, die rechtzeitig Ein-

wendungen erhoben haben,

bzw. bei gleichförmigen Ein-

wendungen der/die Vertre-

ter/in (§ 17 HVwVfG), von dem

Termin gesondert benachrich-

tigt. Sind mehr als 50 Benach-

richtigungen vorzunehmen, so

können sie durch öffentliche

Bekanntmachung ersetzt wer-

den.

Die Vertretung durch eine/n

Bevollmächtigte/n ist möglich.

Die Bevollmächtigung ist durch

eine schriftliche Vollmacht

nachzuweisen, die zu den Ak-

ten der Anhörungsbehörde zu

geben ist. Bei Ausbleiben ei-

nes/r Beteiligten in dem Erör-

terungstermin kann auch ohne

ihn/sieverhandeltwerden.Das

Anhörungsverfahren ist mit Ab-

schluss des Erörterungster-

mins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht

öffentlich.

•Durch Einsichtnahme in die

Planunterlagen, die Einrei-

chung von Äußerungen, Erhe-

bung von Einwendungen und

Stellungnahmen, Teilnahme

am Erörterungstermin oder

Vertreterbestellung entste-

hende Kosten werden nicht er-

stattet.

•Entschädigungsansprüche,

soweit über sie nicht in der

Planfeststellung dem Grunde

nach zu entscheiden ist, wer-

den nicht in dem Erörterungs-

termin, sondern in einem ge-

sonderten Entschädigungsver-

fahren behandelt.

•Über die Einwendungen und

Stellungnahmen wird nach Ab-

schluss des Anhörungsverfah-

rens durch die Planfeststel-

lungsbehördeentschieden.Die

Zustellung der Entscheidung

(Planfeststellungsbeschluss)

an die Einwender und diejeni-

gen, die eine Stellungnahme

abgegeben haben, kann durch

öffentliche Bekanntmachung

ersetzt werden, wenn mehr als

50 Zustellungen vorzunehmen

sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1

HVwVfG).

•Vom Beginn der Auslegung

treten die Anbaubeschränkun-

gen nach § 9 FStrG und die Ver-

änderungssperre nach § 9a

FStrG in Kraft. Darüber hinaus

steht dem Träger der Straßen-

baulast ab diesem Zeitpunkt

ein Vorkaufsrecht an dem vom

Plan betroffenen Flächen zu (§

9a Abs. 6 FStrG).

•Da das Vorhaben UVP-pflich-

tig ist, wird darauf hingewie-

sen,

•dass die für das Verfahren zu-

ständige Behörde das Regie-

rungspräsidiumGießenunddie

für die Entscheidung über die

Zulässigkeit des Vorhabens zu-

ständige Behörde das Hessi-

sche Ministerium für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und

Landesentwicklung ist,

•dass über die Zulässigkeit

des geänderten Vorhabens

durch Planfeststellungsbe-

schluss entschieden werden

wird,

•dass die ausgelegten geän-

derten Planunterlagen die nach

§ 16 Abs. 1 UVPG notwendi-

gen Angaben enthalten und

•dass die Anhörung zu den

ausgelegten geänderten Plan-

unterlagen auch die Einbezie-

hung der Öffentlichkeit zu den

Umweltauswirkungen der Än-

derungen des Vorhabens gem.

§ 18 Abs. 1 UVPG ist und

•dass die geänderten Planun-

terlagen u. a. die folgenden –

im Inhaltsverzeichnis aufge-

führten – Unterlagen enthal-

ten:

Unterlage 1 - Erläuterungsbe-

richt, Unterlage 17.1 - Erläute-

rungen zu den schalltechni-

schen Untersuchungen und

Berechnungen, Unterlage 17.2

- Erläuterungen zu der Luft-

schadstoffuntersuchung, Un-

terlage 17.3 - schalltechni-

sche Baulärmuntersuchung,

Unterlage 19.3 - Landschafts-

pflegerischer Begleitplan, Un-

terlage 19.4 - FFH-Verträglich-

keitsprüfung, Unterlage 19.5 –

Prüfkatalog zur Ermittlung der

UVP-Pflicht, Unterlage 21.0 –

Verkehrsuntersuchung, Unter-

lage 21.1 – Auswirkungen auf

die Verschattung.

Regierungspräsidium Gießen

Dezernat 33

Landgraf-Philipp-Platz 1-7

35390 Gießen
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